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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Um Straftaten aufzuklären, werden oft Polizeibeamte in das kriminelle Umfeld
eingeschleust. Solche als verdeckte Ermittlungen bezeichnete Massnahmen waren bis
zum Inkrafttreten der Strafprozessordnung 2011 im Bundesgesetz über verdeckte
Ermittlungen (BVE) geregelt. In seiner ständigen Praxis hielt das Bundesgericht fest,
dass nur verdeckte Ermittlungen von gewisser Intensität und Dauer unter diese
Regelungen fielen, einfache Lügen oder einfache Scheinkäufe jedoch keine gerichtliche
Bewilligung bräuchten. 2008 änderte das Bundesgericht seine Meinung und stellte
fortan jede verdeckte Ermittlung unter die Regelung des BVE (6B 777/2007 Erw. 3.6.4).
Diese Praxisänderung konnte nicht mehr in die neue Strafprozessordnung
aufgenommen werden. Damit ergab sich, dass für die präventive verdeckte Ermittlung
und für selbstständige, polizeiliche verdeckte Ermittlung seit dem Inkrafttreten der
Strafprozessordnung keine gesetzliche Grundlage mehr im Bundesrecht bestand.
Scheinkäufe der Polizei im Drogenkleinhandel waren so fortan nicht mehr möglich. Um
diese Lücke zu beheben, reichte Nationalrat Jositsch (sp, ZH) 2008 eine
parlamentarische Initiative ein, welche die Wiedereinführung der engen Definition von
verdeckten Ermittlungen in der Strafprozessordnung fordert. Nach der Zustimmung
beider Rechtskommissionen (RK-NR und RK-SR) erarbeitete die Rechtskommission des
Nationalrates einen Entwurf zu einem Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung und
Fahndung. Dieser Entwurf sieht vor, dass der Begriff der verdeckten Ermittlung nur
noch jene Ermittlungshandlungen erfasst, bei denen Angehörige der Polizei nicht als
solche erkennbar sind und im Rahmen eines auf längere Dauer angelegten Einsatzes,
unter Verwendung einer durch falsche Urkunden abgesicherten Identität, in ein
kriminelles Milieu einzudringen versuchen, um besonders schwere Straftaten
aufzuklären. Massnahmen von minderer Art sollen neu als verdeckte Fahndungen
bezeichnet und separat in der Strafprozessordnung geregelt werden. Nicht geregelt
werden jedoch weiterhin die präventiven verdeckten Ermittlungen, da diese unter das
Polizeirecht und somit in den Kompetenzbereich der Kantone fallen. Die vom Bundesrat
beantragte Änderung, dass nicht nur aktives, sondern auch passives, täuschendes
Verhalten unter die neue Regelung fallen sollte, wurde von beiden Kammern
angenommen und das Gesetz in der Wintersession von beiden Räten einstimmig
verabschiedet. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN

Keinen Erfolg hatte eine auf eine Erhöhung des Rechtsschutzes abzielende
parlamentarische Initiative Jositsch (sp, ZH). Der Vorstoss forderte, dass die Erfordernis
der Arglist beim Betrugstatbestand, welche dem Opfer eine Eigenverantwortung
auferlegt, eingeschränkt wird. Damit sollten schwächere Personen besser vor Betrügern
geschützt werden. Der Nationalrat sah jedoch mit Ausnahme der SP keinen
Handlungsbedarf und gab der Initiative keine Folge. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2013
NADJA ACKERMANN

Das abgekürzte Verfahren, bei dem sich die Staatsanwaltschaft und der Beschuldigte
auf einen Urteilsvorschlag einigen können, bleibt bestehen. Der Nationalrat sprach sich
mit der Ablehnung einer parlamentarischen Initiative Jositsch (sp, ZH) gegen die
Abschaffung des 2011 eingeführten Verfahrens aus. Zwar sei es möglich, dass das
Verfahren mehr zur Anwendung komme, als der Gesetzgeber beabsichtigt hatte.
Dennoch würden die Vorteile die Nachteile überwiegen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2013
NADJA ACKERMANN

Das Unmittelbarkeitsprinzip im Strafverfahren wird nicht gestärkt. Der Nationalrat gab
in der Wintersession einer entsprechenden parlamentarischen Initiative Jositsch (sp,
ZH) mit 103 zu 75 Stimmen keine Folge. Der Initiant hatte verlangt, dass bei schweren
Fällen die wichtigsten Beweise nicht im Untersuchungsverfahren, sondern in der
Hauptverhandlung abgenommen würden. Die grosse Kammer entschied sich jedoch mit
Blick auf die anstehende Revision der Strafprozessordnung, Zurückhaltung zu üben. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN
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Die geltende Rechtslage lässt Angehörige von Opfern, die durch eine Straftat ums Leben
gekommen sind, nur dann als Privatkläger auftreten, wenn sie Zivilklage gegen die
beschuldigte Person erheben. Kann gegen die beschuldigte Person keine Zivilklage
erhoben werden, beispielsweise gegen medizinisches Personal öffentlicher Spitäler,
können die Angehörigen der verstorbenen Person keine unmittelbare Verletzung ihrer
eigenen geistigen, körperlichen oder sexuellen Integrität geltend machen (Pa.Iv. 12.463).
Auch bei einem überlebenden Opfer sei nicht klar, ob dieses im Prozess als Partei
auftreten könne, selbst wenn es gegen die beschuldigte Person keine zivilrechtlichen
Ansprüche geltend machen kann (Pa.Iv. 12.492). Zur Beseitigung dieser Ungleichheiten
und Unklarheiten betreffend die Privatklägerschaft im Strafprozess hatte Mauro Poggia
(mcg, GE) im Jahr 2012 zwei parlamentarische Initiativen zu entsprechenden
Anpassungen der Strafprozessordnung eingereicht.

Auch Daniel Jositsch (sp, ZH) wollte mit zwei im gleichen Jahr eingereichten
parlamentarischen Initiativen die Strafprozessordung ändern. Zum einen soll die Gefahr
einer Wiederholungstat auch bei Ersttätern und nicht wie bisher nur bei
Wiederholungstätern als Haftgrund vorgesehen werden (Pa.Iv. 12.495), zum anderen soll
bei Haft- und Haftentlassungsentscheiden nicht nur der verhafteten Person, sondern
auch der Staatsanwaltschaft ein Beschwerderecht zukommen (Pa.Iv. 12.497).

Allen vier Initiativen wurde von den Rechtskommissionen beider Räte Folge gegeben.
Der Nationalrat verlängerte im Frühling 2016 auf Antrag seiner Kommission die Frist zur
Ausarbeitung eines Erlassentwurfs bis zur Frühjahrssession 2018. Bei Anpassungen der
Strafprozessordnung will man vorerst Zurückhaltung üben, bis der Bundesrat dem
Parlament bis spätestens Ende 2018 ohnehin einen Revisionsentwurf zur
Strafprozessordnung vorgelegt haben wird. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2016
KARIN FRICK

Um den Vorschlägen des Bundesrates zur Anpassung der Strafprozessordnung nicht
vorzugreifen – diese sollten Anfang 2019 dem Parlament vorgelegt werden –, verlängerte
der Nationalrat auf Antrag seiner Rechtskommission die Frist für die vier
parlamentarischen Initiativen Poggia (mcg, GE; Pa.Iv. 12.463 und Pa.Iv. 12.492) und
Jositsch (sp, ZH; Pa.Iv. 12.495 und Pa.Iv. 12.497) um weitere zwei Jahre bis zur
Wintersession 2020. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
KARIN FRICK

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Wie die jüngste Vergangenheit auch in der Schweiz (Swissair, UBS) drastisch vor Augen
geführt hat, können Managementfehler in privaten Unternehmen diese und manchmal
auch die öffentliche Hand riesige Beträge kosten. Strafrechtlich verfolgt wird nach
geltendem Recht nur die willentliche Schädigung eines Unternehmens, nicht aber
fahrlässiges Verhalten oder Unterlassen. Mit einer parlamentarischen Initiative
versuchte dies Nationalrat Jositsch (sp, ZH) zu ändern. Er schlug vor, dass auch
grobfahrlässiges Fehlverhalten von Managern strafrechtlich verfolgt werden kann. Auf
Antrag der Rechtskommission gab der Rat diesem nur von der SP, nicht aber von der GP
unterstützten Vorstoss keine Folge. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

1) AB NR, 2012, S. 1263 ff.; AB NR, 2012, S. 2278 f.; AB SR, 2012, S. 1152 f.; AB SR, 2012, S. 1258; BBl, 2012, S. 5609 ff.
2) AB NR, 2013, S. 1371 ff.
3) AB NR, 2013, S. 2196 ff.
4) AB NR, 2014, S. 2310 ff. 
5) AB NR, 2016, S. 546; Kommissionsbericht RK-NR vom 25.02.2016
6) AB NR, 2018, S. 2208; Kommissionsbericht RK-NR vom 25.10.18 (12.463 u.a.)
7) AB NR, 2009, S. 1749 ff.
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